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Vernehmlassungsverfahren  

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Revision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Elterliche Sorge) 
und des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Art. 220) 
Nach dem Vorentwurf für eine Revision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
bleibt es auch nach einer Scheidung beim gemeinsamen Sorgerecht beider Eltern-
teile. Das Gericht kann aber von Amtes wegen oder auf Antrag der Eltern oder eines 
Elternteils das Sorgerecht allein dem Vater oder der Mutter zuweisen. Der Entscheid 
muss zum Wohl des Kindes erfolgen. Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, 
hängt die Lösung davon ab, ob das Kindesverhältnis zum Vater durch Anerkennung 
oder durch Klage begründet worden ist. Nach dem vorgeschlagenen neuen Artikel 
220 des Schweizerischen Strafgesetzbuches droht auch jenem Strafe an, der sich 
weigert, ein Kind einer besuchsberechtigten Person zu übergeben. 
Vernehmlassungsfrist: 30. April 2009 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: 
Bundesamt für Justiz, Fachbereich Zivilrecht und Zivilprozessrecht, Bundesrain 20, 
3003 Bern, Telefon 031 322 41 82, Fax 031 322 42 25, www.bj.admin.ch 
Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 
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